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Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) setzt sich intensiv für die Entwicklung einer 
sicheren und nachhaltigen Wasserwirtschaft ein. Als politisch und wirtschaftlich unabhängige Organisation arbeitet sie 
fachlich auf den Gebieten Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall und Bodenschutz.  

In Europa ist die DWA die mitgliederstärkste Vereinigung auf diesem Gebiet und nimmt durch ihre fachliche Kompetenz bezüg-
lich Regelsetzung, Bildung und Information der Öffentlichkeit eine besondere Stellung ein. Die rund 14 000 Mitglieder reprä-
sentieren die Fachleute und Führungskräfte aus Kommunen, Hochschulen, Ingenieurbüros, Behörden und Unternehmen.  
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Vorwort 

Die TRwS enthalten die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und bestehen aus allgemeinen technischen Regeln, die in TRwS 779 niedergelegt sind, und speziellen techni-
schen Regelungen. Die TRwS ergänzen sich und sind im Zusammenhang anzuwenden.  

Das Wasserrecht verlangt bei Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, dass diese Stoffe beim Austreten 
schnell und zuverlässig erkannt, zurückgehalten und verwertet oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Dies bedeutet, 
dass Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen i. d. R. mit Rückhalteeinrichtungen ausgerüstet sein müs-
sen, um die im Schadensfall austretenden wassergefährdenden Stoffe aufzufangen. Neben einer direkten räumlichen 
Zuordnung der Rückhalteeinrichtungen zu den jeweiligen Anlagen, kann unter den in § 21 Muster-VAwS genannten 
Voraussetzungen und wenn die Grundsatzanforderungen nach § 3 Nr. 3 bis 5 Muster-VAwS nicht erfüllbar sind, die 
Rückhaltung in der betrieblichen Kanalisation vorgenommen werden.  

Die TRwS 787 ist eine spezielle Regelung zur Nutzung von Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen. 

Bereits 1993 wurde gemeinsam mit der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und der betroffenen Wirtschaft eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, seinerzeit noch unter der Federführung des Deutschen Verbandes für Wasserwirtschaft und 
Kulturbau e. V. (DVWK), die sich mit der Konkretisierung der Anforderungen an Abwasseranlagen als Auffangvorrich-
tungen befasst hat, die zur Rückhaltung von austretenden wassergefährdenden Flüssigkeiten aus Anlagen zum Herstel-
len, Behandeln und Verwenden (HBV-Anlagen) genutzt werden sollen. 1997 wurde die erste Ausgabe der Technischen 
Regel wassergefährdender Stoffe „Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen“ (TRwS 134) vorgelegt. 

Zwischenzeitlich wurden sowohl die Muster-VAwS als auch die VAwS der Bundesländer novelliert und die Mehrheit der 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen auf Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) sowie 
eigenständige Rohrleitungsanlagen erweitert. Deshalb mussten zum einen die Regelungen der TRwS 134 auf LAU-
Anlagen sowie eigenständige Rohrleitungsanlagen abgestimmt werden. Zum anderen war eine Überprüfung und ggf. 
Anpassung der Regelungsinhalte der TRwS 134 im Rahmen der 5-jährigen Aktualitätsprüfung gemäß dem Arbeitsblatt 
ATV-DVWK-A 400 an rechtliche und technische Entwicklungen sowie praktische Erfahrungen erforderlich. 

In dem nunmehr vorgelegten Arbeitsblatt DWA-A 787 (TRwS 787) „Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen" sind 
Anforderungen an die technische Ausführung der betrieblichen Kanalisation und der Auffangvorrichtung sowie Maß-
nahmen zur Leckageerkennung und Anforderungen an die Fremd- und Eigenüberwachung für LAU- und HBV-Anlagen 
sowie eigenständige Rohrleitungsanlagen aktualisiert worden, die einzuhalten sind, wenn die betriebliche Kanalisati-
on zur Rückhaltung von Leckagen aus Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen genutzt werden soll. 
TRwS 787 ersetzt TRwS 134. 

Der Erarbeitung der Regel lagen die Muster-Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
und über Fachbetriebe (Muster-VAwS) vom 8./9.11.1990 unter Einschluss des Fortschreibungsvorschlages der Muster-
VAwS vom 01.03.2001 der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zugrunde. Soweit auf die Muster-VAwS Bezug 
genommen wird, gelten die entsprechenden Regelungen der Länder. Weitergehende Anforderungen der VAwS, z. B. 
§§ 7 und 10, bleiben unberührt. 

Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen aus anderen Rechtsbereichen, z. B. der Be-
triebssicherheitsverordnung und zugehörigen technischen Regelungen (insbesondere zum Explosionsschutz), sowie 
Anforderungen nach kommunalem Satzungsrecht oder abwasserrechtlichen Vorschriften, sind einzuhalten. 

Die bauaufsichtlichen Verordnungen der Länder zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und 
Bauarten durch Nachweise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) sowie entsprechender Regelungen der Lan-
desbauordnungen für Bauprodukte in Abwasseranlagen bleiben unberührt. Daher ist sowohl bei den in dieser Techni-
schen Regel aufgeführten Ausführungen als auch bei Abweichungen von dieser Technischen Regel oder bei anderen 
Ausführungen als den hier genannten, das Erfordernis von bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen (z. B. allge-
meine bauaufsichtliche Zulassungen) zu beachten.  

Die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise nach Absatz 9 können entfallen, wenn Bauprodukte nach Rechtsvor-
schriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, die auch die bauaufsichtlichen und wasser-
rechtlichen Anforderungen umfassen, in den Verkehr gebracht werden und das Kennzeichen der Europäischen Gemein-
schaft (CE-Kennzeichen) tragen. 

Insbesondere bei der Planung eines neuen Anschlusses einer LAU-Anlage im Zusammenhang mit neuen Kanalabschnitten ist 
das Erfordernis bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise für die verwendeten Bauprodukte der betroffenen Kanal-
abschnitte zu beachten. Für bestehende Kanalabschnitte ist die Eignung gemäß Abschnitt 3 dieser TRwS nachzuweisen. 
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Benutzerhinweis 

Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher Gemeinschaftsarbeit, 
das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400) 
zustande gekommen ist. Für dieses besteht nach der Rechtsprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich 
und fachlich richtig sowie allgemein anerkannt ist. 

Jedermann steht die Anwendung des Arbeitsblattes frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber aus Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lösungen. Durch seine 
Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln oder für die richtige Anwendung im kon-
kreten Fall; dies gilt insbesondere für den sachgerechten Umgang mit den im Arbeitsblatt aufgezeigten Spielräumen. 

1 Anwendungsbereich 

(1) Die TRwS 787 beschreibt technische Lösungen zur 
Nutzung von Abwasseranlagen als Auffangvorrich-
tungen i. S. d. § 21 Abs. 1 Nr. 1 Muster-VAwS für 
wassergefährdende Stoffe, falls die Abwasseranla-
gen nach der maßgeblichen Landes-VAwS hierfür 
genutzt werden dürfen, insbesondere hinsichtlich 
der zulässigen Anlagenarten und der Nichterfüll-
barkeit der Grundsatzanforderungen nach § 3 Nr. 3 
bis 5 Muster-VAwS. Sie gilt, sofern ein Rückhalte-
vermögen erforderlich ist. 

(2) Die TRwS 787 gilt für bestehende und neue Anlagen. 

(3) Die Abwasseranlagen müssen sowohl die Anforde-
rungen nach den Normen und Regeln der Abwas-
sertechnik als auch Anforderungen infolge der 
Funktion als VAwS-Auffangvorrichtungen erfüllen. 
Diese Anforderungen werden in dieser Technischen 
Regel beschrieben.  

(4) Die TRwS 787 gilt nicht für die Betankung von 
Fahrzeugen; hierfür gelten die spezielleren TRwS 
781 bis TRwS 784. 

(5) Die TRwS 787 beschreibt keine Anforderungen für 
die Rückhaltung von Stoffgemischen gemäß § 3 Nr. 4 
Muster-VAwS (z. B. Kühl- und Heizeinrichtungen 
und Löschwasserrückhalteeinrichtungen). Gleich-
wohl können Abwasseranlagen hierfür genutzt 
werden. Die Eignung ist im Einzelfall zu klären. 

2 Begriffe 

2.1 Definitionen 

2.1.1 Abwasseranlagen 

Abwasseranlagen im Sinne dieser Technischen Regel 
sind betriebliche Einrichtungen zum Sammeln, Fortlei-
ten und Behandeln von Abwasser, dazu gehören die 
Kanalisation und die Abwasserbehandlungsanlagen. 

2.1.2 Betriebliche Kanalisation 

(1) Die betriebliche Kanalisation ist die Einrichtung, 
die der ordnungsgemäßen Ableitung des im 
Normalbetrieb anfallenden Abwassers (Nieder-
schlagswasser, Prozessabwasser, Spritz- und Reini-
gungswasser, Sanitärabwasser) dient. Im Sinne die-
ser Technischen Regel dient die betriebliche 
Kanalisation auch zur Ableitung und Rückhaltung 
von Leckagen. 

(2) Trockenlage der betrieblichen Kanalisation bedeutet, 

• kein ständiger Abwasserfluss oder  

• ständiger Abwasserfluss bis maximal 1 Kubik-
meter pro Stunde. 

(3) Ständig durchströmt bedeutet ständiger Abwasser-
fluss > 1 Kubikmeter pro Stunde. 
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2.1.3 Auffangvorrichtungen 

(1) Auffangvorrichtungen nach § 21 Nr. 1 Muster-
VAwS sind Rückhalteeinrichtungen in den Abwas-
seranlagen (mit Ausnahme von biologischen  
Behandlungsstufen), die dazu bestimmt sind, im 
Falle einer Undichtheit einer Anlage oder eines  
Anlagenteils freigesetzte Stoffe aufzunehmen. Auf-
fangvorrichtungen können, je nach Anordnung und 
Eignung, z. B. offene bzw. abgedeckte Gruben/  
Becken, Abscheider, Kanäle, Zulaufleitungen, Aus-
gleichsbehälter oder geschlossene Behälter sein, die 
im Falle einer Leckage im freien Zulauf oder mit 
Hilfe von Pumpen gefüllt werden. 

(2) Werden Auffangvorrichtungen ohne jegliches Han-
deln von Personen und/oder automatischen Einsatz 
von technischen Einrichtungen ständig betriebsbe-
reit vorgehalten, so handelt es sich um selbststän-
dig wirksame Auffangvorrichtungen. 

(3)  Werden Auffangvorrichtungen nur durch Handeln 
von Personen und/oder automatischen Einsatz von 
technischen Einrichtungen zugeschaltet, so handelt 
es sich um zuschaltbare Auffangvorrichtungen.  

(4) Trockene Becken/Behälter im Nebenschluss werden 
im leeren Zustand vorgehalten und bei Bedarf zu-
geschaltet. 

2.1.4 Abwasserpfad 

Abwasserpfad ist der zulässige Weg der Abwasserablei-
tung ohne Leckagebeaufschlagung. 

2.1.5 Entsorgungspfad 

Entsorgungspfad ist der zulässige Weg der Entsorgung 
von Abwasser, das mit Leckagen beaufschlagt ist. 

2.1.6 Krebserzeugende Stoffe und  
Zubereitungen 

Krebserzeugend (karzinogen, kanzerogen) sind gemäß 
Richtlinie 67/548/EWG Stoffe und Zubereitungen, die 
bei Einatmen, Verschlucken oder Hautresorption Krebs 
erregen oder die Krebshäufigkeit erhöhen können. 

2.1.7 Giftige und sehr giftige Stoffe  
und Zubereitungen 

(1) Giftig sind gemäß Richtlinie 67/548/EWG Stoffe 
und Zubereitungen, die in geringer Menge bei Ein-
atmen, Verschlucken oder Hautresorption zum  
Tode führen oder akute oder chronische Gesund-
heitsschäden verursachen. 

(2) Sehr giftig sind gemäß Richtlinie 67/548/EWG 
Stoffe und Zubereitungen, die in sehr geringer 
Menge bei Einatmen, Verschlucken oder Hautre-
sorption zum Tode führen oder akute oder chroni-
sche Gesundheitsschäden verursachen. 

2.1.8 Gefährliche Reaktion 

Gefährlich ist eine Reaktion im Sinne dieser TRwS, 
wenn unterschiedliche Substanzen miteinander reagie-
ren und die Reaktionsprodukte und/oder der Reaktions-
ablauf (Temperatur/Druck etc.) dazu geeignet sind, 
Anlagen, Umwelt und/oder Personen nachhaltig zu 
schädigen. 

N
u
r zu

m
 in

te
rn

e
n
 G

e
b
ra

u
c
h



 DWA-A 787 

DWA-Regelwerk Juli  2009 9 

2.2 Abkürzungen 

Abkürzung Bezeichnung 

AGI Arbeitsgemeinschaft Industriebau  

ATV-DVWK siehe DWA 

DIBt Deutsches Institut für Bautechnik 

DOC dissolved organic carbon  
(gelöster organischer Kohlenstoff) 

DVWK Deutscher Verband für Wasserwirt-
schaft und Kulturbau e. V. 

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e. V. 

HBV-Anlagen Anlagen zum Herstellen, Behandeln 
und Verwenden 

I-Maßnahme infrastrukturelle Maßnahme 

LAU-Anlagen Anlagen zum Lagern, Abfüllen  
und Umschlagen 

LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 

LE Einrichtung zur Leckageerkennung 

Muster-VAwS Muster-Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und über Fachbetriebe 

OECD organisation for economic  
cooperation and development 

PE-HD (HDPE) Polyethylen hoher Dichte 

pH-Wert negativer dekad. Logarithmus der 
Wasserstoffionenkonzentration 

PP Polypropylen 

PVC Polyvinylchlorid 

TRwS Technische Regel  
wassergefährdender Stoffe 

UP-GF Glasfaserverstärkter Kunststoff auf 
Basis ungesättigter Polyester 

VAwS Verordnung über Anlagen zum  
Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und über Fachbetriebe 

WasBauPVO Verordnung zur Feststellung der  
wasserrechtlichen Eignung von Bau-
produkten durch Nachweise nach  
der Landesbauordnung 

WGK Wassergefährdungsklasse 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

 

3 Technische und organisa-
torische Anforderungen 
und Maßnahmen für  
Abwasseranlagen als  
Auffangvorrichtungen 

3.1 Allgemeines 

(1) Die Anforderungen der Muster-VAwS unter Berück-
sichtigung der landesrechtlichen Vorgaben sind für 
Auffangvorrichtungen und Teile der betrieblichen 
Kanalisation, bei der Rückstau und/oder Trocken-
lage nicht auszuschließen sind, erfüllt, wenn die 
TRwS 779 und TRwS 786 sowie ggf. TRwS 785 
eingehalten sind.  

(2) Für Kanäle, die ständig durchströmt sind, sind die 
Anforderungen der VAwS unter Anwendung des  
§ 21 Muster-VAwS erfüllt, wenn die Anforderungen 
des Abwasserrechtes mit zusätzlichem Nachweis 
der Eignung zur Rückhaltung von wassergefähr-
denden Stoffen erfüllt sind. 

(3) Die Funktion der Rückhaltung wird durch die Aus-
gestaltung der betrieblichen Abwasseranlagen in 
Verbindung mit organisatorischen und sicherheits-
technischen Maßnahmen sichergestellt.  

(4) Unter Berücksichtigung der Absätze 1 bis 3 hat der 
Betreiber die Eignung der Kanäle/Kanalabschnitte, 
Becken/Behälter einschließlich der Fugen und Ver-
bindungen, Sicherheitseinrichtungen, Messeinrich-
tungen und Umstellvorrichtungen  zu gewährleis-
ten, er hat dies zu prüfen und zu dokumentieren. 
Insbesondere ist zu untersuchen, welche Stoffe/  
Gemische innerhalb des Beanspruchungszeitraumes 
in welchen Konzentrationen und in welchen Men-
gen anfallen können. Dies ist bei der hydraulischen 
Auslegung mit zu berücksichtigen.  

(5) Im Schadensfall austretende Stoffe dürfen in der 
betrieblichen Abwasseranlage nicht zu gefährlichen 
Reaktionen führen oder die Funktion der Auffang-
vorrichtung beeinträchtigen. 

(6) Bei einem Vielstoffbetrieb oder beim Anschluss 
mehrerer Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen muss der Betreiber das ungünstigste 
Schadensereignis für die zu erwartende Beanspru-
chungsdauer und für die Bemessung des Rückhal-
tevermögens zugrunde legen. Dabei kann grund-
sätzlich davon ausgegangen werden, dass mehrere 
voneinander unabhängige Schadensereignisse nicht 
gleichzeitig auftreten. Unter Umständen müssen 
Näherungsansätze herangezogen werden.  
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(7) Bei der Bemessung der Rückhalteeinrichtung sind 
neben dem erforderlichen Rückhaltevermögen für 
die Leckage auch gegebenenfalls anfallende  
Niederschlagswässer, Prozessabwässer und im 
Schadensfall anfallende Stoffgemische, die wasser-
gefährdende Stoffe enthalten können, zu berück-
sichtigen (z. B. Löschwasser). 

(8) Beim Anschluss weiterer Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen ist zu untersuchen, ob 
die Eignung der bestehenden Abwasseranlage für 
das zusätzlich auftretende Gemisch aus Abwasser 
und wassergefährdenden Stoffen noch gegeben ist. 

(9) Als Erkenntnisquellen für den Eignungsnachweis 
nach Absatz 4 oder Absatz 8 können z. B.: 

• Herstellerangaben, 

• DIN-Normen, TRwS, 

• Betreibererfahrungen, 

• Eignungsnachweise gemäß WHG § 19h Abs. 3 
Nr. 1 bis 3 

herangezogen werden. Zudem ist das Erfordernis 
bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise bei der 
Errichtung von Neuanlagen zu beachten. 

(10) Es ist sicherzustellen, dass nach Beanspruchung 
durch eine Leckage die Funktionsfähigkeit der  
Abwasseranlage weiterhin im Sinne dieser TRwS  
gewährleistet ist. Hierzu sind ggf. Untersuchungen  
erforderlich. 

3.2 Betriebliche Kanalisation als  
Zuleitung zu Auffangvorrichtungen 

(1) Die betriebliche Kanalisation einschließlich ihrer 
Anbindung an andere Teile der Rückhalteeinrich-
tung muss auf Dichtheit prüfbar sein. 

(2) Die Kanäle/Kanalabschnitte sowie die Dichtelemen-
te müssen die Dichtheits- und Beständigkeitsanfor-
derungen unter Berücksichtigung der maximal 
möglichen Beanspruchung erfüllen. 

3.2.1 Betriebliche Kanalisation  
(mit Rückstau, mit oder ohne  
Trockenlage)  

Für den Fall, dass ein Rückstau nicht ausgeschlossen ist, 
gelten die Anforderungen der VAwS, konkretisiert insbe-
sondere in TRwS 779 und TRwS 786. Auszüge aus die-
sen beiden Regeln sind im Anhang A aufgeführt. 

3.2.2 Betriebliche Kanalisation (ohne 
Rückstau, mögliche Trockenlage) 

Für den Fall, dass eine Leckage ohne Vermischung mit 
Abwasser anfallen kann (Trockenlage), gelten die Anfor-
derungen der VAwS, konkretisiert insbesondere in TRwS 
779 und TRwS 786. Auszüge aus diesen beiden Regeln 
sind im Anhang A aufgeführt.  

3.2.3 Betriebliche Kanalisation (ohne 
Rückstau, ständig durchströmt)  

Die betriebliche Kanalisation ist geeignet, wenn  

a) sie mindestens den Normen und Regeln der Abwas-
sertechnik entspricht und  

b) der Betreiber über einen Eignungsnachweis nach 
Abschnitt 3.1 sicherstellt und dokumentiert, dass 
das Kanalsystem gegenüber den im Schadensfall 
auftretenden Stoffen/Gemischen für die Dauer der 
Beanspruchung dicht bleibt. 

3.3 Auffangvorrichtungen  

3.3.1 Becken/Behälter (ständig durch-
strömt/trocken im Nebenschluss) 

(1) Für ständig durchströmte oder trockene, im Neben-
schluss angeordnete Becken/Behälter gelten die 
TRwS 779, TRwS 786.   

(2) Für die technische Ausführung von Auffangvorrich-
tungen im Zusammenhang mit Transformatoren-
ständen wird zusätzlich auf das AGI Arbeitsblatt J 21 
hingewiesen. 

3.3.2 Betriebliche Kanalisation 

Für den Fall, dass die betriebliche Kanalisation als Auf-
fangvorrichtung genutzt wird, gelten die TRwS 779, 
TRwS 786, (insbesondere die im Anhang A.1 dieser 
TRwS aufgeführten Auszüge).  
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3.4 Voraussetzungen und Technische 
Maßnahmen zur Erkennung von  
Leckagen  

3.4.1 Allgemeines 

(1) Austretende wassergefährdende Stoffe sind im 
Sinne der TRwS 787 schnell und zuverlässig er-
kennbar, wenn Leckagen aufgrund der Art der 
Überwachung so rechtzeitig erkannt werden, dass 
eine Rückhaltung in der betrieblichen Abwasseran-
lage gewährleistet ist. 

(2) Für die Installation von Leckageerkennungssystemen 
ist nicht das Gesamtgefährdungspotenzial der Anlage 
maßgeblich, sondern es ist eine stoff-/anlagenteil-
bezogene Erkennung einzusetzen (vgl. Bild 1). 

(3) Die Leckageerkennungssysteme sind durch den 
Betreiber auszuwählen und zu dokumentieren. Es 
können auch mehrere Leckageerkennungssysteme 
pro Anlage erforderlich sein, um eine Leckage zwei-
felsfrei zu erkennen. 

(4) In Bild 1 sind für die wassergefährdenden Stoffe 
unterschiedliche Leckageerkennungssysteme (LE 1 
bis LE 4) beispielhaft dargestellt, da nicht jedes Le-
ckageerkennungssystem auf jeden wassergefähr-
denden Stoff reagiert. 

(5) Es sind Maßnahmen erforderlich, die es ermögli-
chen, eventuelle Leckagen zu erkennen und voll-
ständig zurückzuhalten unter Berücksichtigung der 
Ansprechgrenzen der Leckageerkennungseinrich-
tung sowie des Messortes. Sollte die technische  
Realisierung dieser Vorgabe nicht mit verhältnis-
mäßigem Aufwand möglich sein, dann sollten diese 
Maßnahmen gewährleisten, dass nur kleinstmögli-
che Mengen an der Auffangvorrichtung vorbei in 
eine geeignete Abwasserbehandlungsanlage gelan-
gen können. Als Anhaltswerte für die Erkennung 
ausgetretener wassergefährdender Stoffe können 
für bestehende Anlagen folgende Werte in Abstim-
mung mit dem Betreiber der Abwasserbehand-
lungsanlage angesetzt werden: 

• 1 m3 bei WGK 1, 

• 0,5 m3 bei WGK 2 und bei WGK 3.  

 

(6) Die Anhaltswerte nach Absatz 5 gelten nicht für 
neue Anlagen. Die Anhaltswerte nach Absatz 5 gel-
ten auch nicht für bestehende Lageranlagen sowie 
für bestehende Anlagen, aus denen Stoffe bzw. Zu-
bereitungen, die als krebserzeugend (gemäß Artikel 2 
Abs. 2l Richtlinie 67/548/EWG) giftig (gemäß Arti-
kel 2 Abs. 2g Richtlinie 67/548/EWG) oder sehr gif-
tig (gemäß Artikel 2 Abs. 2f Richtlinie 67/548/EWG) 
einzustufen sind, austreten können. Für die Anla-
gen gemäß Satz 1 und Satz 2 sind die Erken-
nungsmaßnahmen so auszulegen, dass mit verhält-
nismäßigem Aufwand die Erkennungsgrenze unter 
Berücksichtigung der Ansprechgrenzen der Lecka-
geerkennungseinrichtung sowie des Messortes ge-
gen Null verschoben wird. 

(7) Geeignet im Sinne dieser TRwS ist eine Abwasser-
behandlungsanlage dann, wenn sie die anfallenden 
wassergefährdenden Stoffe ohne schädliche Verla-
gerung in andere Umweltbereiche im ausreichen-
den Maße eliminieren kann. Ausreichend bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass die eingeleiteten 
Stoffe insbesondere zu keiner Überschreitung 

• der nach § 7a WHG an die Abwassereinleitung, 
oder 

• der für die Indirekteinleitung, oder  

• der im wasserrechtlichen Bescheid, oder  

• der in der örtlich geltenden kommunalen  
Abwassersatzung  

festgelegten Anforderungen führen können. Die für 
das Gewässer, in das eingeleitet wird, geltenden 
Umweltqualitätsziele sind zu beachten. Dies ist 
durch den Betreiber der Abwasserbehandlungsan-
lage zu dokumentieren. Zusätzlich sind die Dicht-
heitsanforderungen für das Kanalsystem zwischen 
der Zuschaltung zur Auffangvorrichtung bzw. der 
ständig durchströmten Auffangvorrichtung und 
Abwasserbehandlungsanlage analog Abschnitt 3.2.3 
zu erfüllen. 
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Einsatzstoffe:  Leckageerkennung: 

Anlagenteil 1, Säure - , pH-Wert-Überwachung, Grenzwertschaltung so, dass Leckagen 
erkannt werden  

Anlagenteil 2,  
leichtentzündliche Flüssigkeit 

- , Raumluftüberwachung (Anordnung in Abhängigkeit der  
Eigenschaften der Stoffe); Alarmierung in ständig besetzter 
Messwarte 

Anlagenteil 3, 
organische Chemikalie 

- , Leckagesonde mit Staukante; Alarmierung in 
ständig besetzter Messwarte  

Endprodukt: 
  

Anlagenteil 4,  
organische Chemikalie 

- , kontinuierliche Messung1), z. B. Online-Übertragung zu einer 
ständig besetzten Messwarte 

 

1) bei kontinuierlicher Messung bestimmter Parameter ist die Zeit bis zum Vorliegen des Messergebnisses zu berücksichtigen.  
Beispielsweise liegt bei einer kontinuierlichen DOC-Messung das Messergebnis nach ca. 8 Minuten vor. 

 

Bild 1:  Beispiele für Leckageerkennungssysteme (LE 1 bis LE 4) in einer fiktiven VAwS-Anlage 
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3.4.2 Leckageerkennungssysteme 

(1) Der von Leckageerkennungssystemen ausgelöste 
Alarm kann auf eine ständig besetzte Messwarte 
aufgeschaltet werden, die das Zuschalten der Auf-
fangvorrichtung veranlasst. Alternativ kann auch 
das Ansprechen des Leckageerkennungssystems das 
selbsttätige Zuschalten auslösen, z. B. wenn keine 
ständig besetzte Messwarte vorhanden ist. 

(2) Leckageerkennungssysteme müssen bei Ausfall der 
Hilfsenergie oder bei Unterbrechung der Verbin-
dungsleitungen zwischen den Anlagenteilen diese 
Störung an eine ständig besetzte Messwarte melden 
bzw. die Auffangvorrichtung zuschalten. 

(3) Leckageerkennungssysteme sind Einrichtungen, die 
freigesetzte wassergefährdende Stoffe in einem Kon-
trollraum oder einer Rückhalteeinrichtung erken-
nen und selbsttätig anzeigen. Beispiele für Lecka-
geerkennungssysteme sind: 

• Kontrollbecken, Grube oder Pumpensumpf je-
weils mit Hochstandsalarm (z. B. Überfüllsiche-
rung bzw. Leckagesonde; geeignete Messprinzi-
pien sind z. B. Kaltleiterprinzip, konduktives 
Prinzip, hydrostatisches Prinzip, Induktions-
prinzip, Schwinggabelprinzip, kapazitives Prin-
zip, Schwimmerprinzip, Lichtschrankenprinzip, 
Ultraschallmessung); 

• automatische Überwachung der Anlage/Behälter 
(z. B. Raumluft, Prozessparameter wie Druck, 
Füllstand, o. Ä.), die das Auftreten von Lecka-
gen erkennen lassen; 

• automatische analytische Abwasserüberwa-
chung (z. B. pH-Wert, Leitfähigkeit, DOC-
Messung, Trennschichtanzeige o. Ä.), die bei 
Abweichungen vom bestimmungsgemäßen  
Betrieb alarmiert. 

4 Überwachung durch  
den Betreiber 

(1) Der Betreiber hat die Funktionsfähigkeit der Auf-
fangvorrichtungen, Sicherheitseinrichtungen und 
anlagenspezifischen Ausrüstungsteile ständig zu 
überwachen.  

(2) Die ständige Überwachung ist gewährleistet, wenn 
die Funktionsprüfung entsprechend den Eignungs-
nachweisen gemäß Abschnitt 3, den behördlichen 
Auflagen und/oder den Betriebserfordernissen er-
folgt. Die Vorgaben sind zu dokumentieren. 

5 Prüfungen von Abwasser-
anlagen als Auffangvorrich-
tungen gemäß § 19i WHG 

5.1 Allgemeines 

(1) Die betriebliche Kanalisation, die Auffangvorrich-
tungen und die zugehörigen Sicherheitseinrichtun-
gen sind entsprechend den landesrechtlichen Vor-
schriften durch Sachverständige zu prüfen. Den 
Prüfungen sind die technischen Dokumentationen 
des Betreibers der Anlage zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen und des Betreibers der 
Abwasseranlage zugrunde zu legen. 

(2) Alle Maßnahmen mit Prüferfordernis gemäß § 19i 
WHG an VAwS-Anlagen, bedingen auch eine Prü-
fung der Auswirkungen auf die Abwasseranlagen 
als Auffangvorrichtungen. 

(3) Bei Prüfungen gemäß § 19i WHG durch den Sach-
verständigen an VAwS-Anlagen, die Abwasseranla-
gen als Auffangvorrichtungen nutzen, ist dem 
Sachverständigen die Dokumentation der Prüfer-
gebnisse über die relevanten Zuleitungen (unab-
hängig davon, ob die Prüfung nach VAwS oder Ab-
wasserrecht erfolgt ist) und die Auffangvorrichtung 
vorzulegen; dieses ist im Prüfbericht des Sachver-
ständigen zu vermerken. 

(4) Nach Beanspruchung durch eine Leckage ist zu 
prüfen, ob die Funktionsfähigkeit der Abwasseran-
lage weiterhin gewährleistet ist. 

(5) Auf die Prüfpflicht gemäß den bauordnungsrecht-
lichen Verwendbarkeitsnachweisen für das/die  
jeweils eingesetzten Bauprodukte, Bauarten bzw. 
Bausätze wird verwiesen. 

5.2 Prüfungen von Auffangvorrichtungen 

(1) Auffangvorrichtungen unterliegen der Prüfpflicht 
gemäß § 23 Muster-VAwS durch Sachverständige, 
wenn eine prüfpflichtige Anlage angeschlossen ist. 

(2) Es sind die Prüfungen nach TRwS 779 für Rückhal-
teeinrichtungen in den landesrechtlich geregelten 
Fristen durchzuführen (siehe Anhang A.2 dieser 
TRwS 787). 

(3) Bei der Prüfung ist insbesondere festzustellen, ob 
das vorhandene Volumen ausreichend bemessen 
ist, ob sich die Auffangvorrichtung im unbe-
schadeten Zustand befindet, ob die Prüfung des zu-
gehörigen Kanalsystems nach Abschnitt 5.4 erfolgt 
ist und die Dokumentationen nach Abschnitt 3.1 
vorliegen. 
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5.3 Prüfung der Funktionsfähigkeit  
der Abwasseranlage als Auffang-
vorrichtung 

Die Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage als Auffang-
vorrichtung, insbesondere der Ausrüstungsteile, Sicher-
heitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen, ist vom 
Sachverständigen zu prüfen, wenn gemäß § 23 Muster-
VAwS Prüfpflicht besteht. 

5.4 Prüfungen der betrieblichen  
Kanalisation als Zuleitung zu  
Auffangvorrichtungen 

5.4.1 Prüfungen der betrieblichen  
Kanalisation als Zuleitung (mit 
Rückstau, mit oder ohne Trocken-
lage) zu Auffangvorrichtungen 

(1) Die betriebliche Kanalisation als Zuleitung zu Auf-
fangvorrichtungen, in der ein Rückstau nicht ausge-
schlossen ist, unterliegt der Prüfpflicht gemäß § 23 
Muster-VAwS durch Sachverständige, wenn eine 
prüfpflichtige Anlage angeschlossen ist. 

(2) Es sind die Prüfungen nach TRwS 779 (siehe An-
hang A.2 dieser TRwS 787) für Rückhalteeinrichtun-
gen in den gesetzlich geregelten Fristen durchzufüh-
ren, wobei die betriebliche Kanalisation spätestens 
alle 5 Jahre wiederkehrend gemäß DIN EN 1610, 
Abschnitt 14 zu prüfen ist. Gleichwertige Druckprü-
fungen nach anderen Rechtsbereichen ersetzen die 
Prüfung nach DIN EN 1610, Abschnitt 14. 

5.4.2  Prüfungen der betrieblichen  
Kanalisation als Zuleitung (ohne 
Rückstau, mögliche Trockenlage) 
zu Auffangvorrichtungen 

(1) Die betriebliche Kanalisation als Zuleitung zu Auf-
fangvorrichtungen, in der eine Leckage ohne Ver-
mischung mit Abwasser anfallen kann und bei der 
Rückstau ausgeschlossen ist, unterliegt der Prüf-
pflicht gemäß § 23 Muster-VAwS durch Sachver-
ständige, wenn eine prüfpflichtige Anlage ange-
schlossen ist. Ein ständiger Abwasserdurchfluss von 
bis zu maximal 1 Kubikmeter pro Stunde ist einer 
Trockenlage des Kanals aufgrund des geringen 
Vermischungsgrades gleichzusetzen. 

(2) Es sind die Prüfungen nach TRwS 779 (siehe  
Anhang A.2 dieser TRwS 787) für Rückhalteein-
richtungen in den gesetzlich geregelten Fristen 
durchzuführen, wobei die betriebliche Kanalisation 
spätestens alle 5 Jahre wiederkehrend auf Dichtheit, 

z. B. gemäß DIN EN 1610, Abschnitt 13 zu prüfen 
ist. Nach Erreichen eines Beharrungszustands darf 
bei einer Prüfung mit Luft (Anwendung des Verfah-
rens „L“) keine Druckänderung, bei einer Prüfung 
mit Wasser (Anwendung des Verfahrens „W“) keine 
sichtbare Wasserstandsänderung erfolgen. 

5.4.3 Prüfungen der betrieblichen  
Kanalisation als Zuleitung (ohne 
Rückstau, ständig durchströmt)  
zu Auffangvorrichtungen 

(1) Die betriebliche Kanalisation als Zuleitung zu Auf-
fangvorrichtungen (ohne Rückstau, ständig durch-
strömt > 1 m³/h), ist durch Sachverständige zu 
prüfen, wenn nach der jeweiligen Landes-VAwS 
eine Sachverständigenprüfung gemäß § 19i WHG 
gefordert ist und wenn eine prüfpflichtige Anlage 
angeschlossen ist. 

(2) Die Häufigkeit der technischen Prüfung und der 
Prüfumfang sind entsprechend dem Genehmi-
gungsbescheid oder nach den landesrechtlichen 
Bau- und Abwasserbestimmungen vorzunehmen.  

(3) Sofern in den jeweiligen landesrechtlichen Bau- 
und Abwasserbestimmungen oder in den Genehmi-
gungen keine Aussagen zum Prüfumfang aufge-
führt sind, ist eine Dichtheitsprüfung gemäß DIN 
EN 1610 durchzuführen. Nach Erreichen eines Be-
harrungszustands darf bei einer Prüfung mit Luft 
(Anwendung des Verfahrens „L“) keine Druckände-
rung, bei einer Prüfung mit Wasser (Anwendung 
des Verfahrens „W“) keine sichtbare Wasserstands-
änderung erfolgen. Sofern diese Dichtheitsprüfung 
aus technischen Gründen nicht möglich ist, ist in 
Abstimmung mit einem fachkundigen Unterneh-
men, dessen Eignung durch eine Überwachungsor-
ganisation nachgewiesen ist, ein anderes geeignetes 
Untersuchungsverfahren festzulegen (z. B. optische 
Inspektion). Existieren Hinweise auf mögliche 
Schadstellen, sind Instandsetzungsmaßnahmen 
durchzuführen.  

(4) Kanäle/Kanalabschnitte sind einer erstmaligen 
Prüfung zu unterziehen, sofern bislang keine Prü-
fung auf Dichtheit gemäß Absatz 3 erfolgt ist. Als 
geprüft gelten Kanäle/Kanalabschnitte, deren letzte 
Prüfung gemäß Absatz 3 nicht länger als 10 Jahre 
zurückliegt und deren Prüfungsergebnisse doku-
mentiert sind. 

(5) Sofern in den jeweiligen landesrechtlichen Bau- 
und Abwasserbestimmungen keine anderen Fristen 
festgelegt sind, ist eine wiederkehrende Prüfung 
gemäß Absatz 3 alle 10 Jahre vorzunehmen. 

(6) Das Prüfergebnis ist zu dokumentieren.  
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6 Ausführungsbeispiele 

6.1 Allgemeines 

In den nachfolgenden Bildern sind schematisch Ausfüh-
rungsbeispiele von Abwasseranlagen als Auffangvorrich-
tungen dargestellt. Es ist dabei nur jeweils eine der 
Möglichkeiten (eine oder mehrere Anlagen, Freiluftanla-
ge mit und ohne bauliche Hülle oder Anlage im Gebäu-
de) zeichnerisch dargestellt. 

6.2 Nutzung von selbstständig  
wirksamen Auffangvorrichtungen  
in der betrieblichen Kanalisation 

(1) Im Bild 2 werden die beiden Auffangvorrichtungen 
im Wechsel befüllt. Während der Befüllung der  
einen Auffangvorrichtung wird der Inhalt der ande-
ren Auffangvorrichtung geprüft und je nach Ergeb-
nis in den Abwasserpfad oder den Entsorgungspfad 
geleitet. Jede der beiden Auffangvorrichtungen 
muss das Volumen der Leckage und aller möglichen 
anfallenden Wässer (z. B. Prozessabwasser, Reini-
gungswasser, Niederschlagswasser) für einen Zeit-
raum, der für die Analyse und Entsorgung des  
Inhaltes der anderen Auffangvorrichtung erforderlich 
ist, aufnehmen können. Maßnahmen zur Leckageer-
kennung in den angeschlossenen Anlagen sind nicht 
erforderlich, wenn durch die analytische Kontrolle 
des Inhaltes der Auffangvorrichtung sichergestellt ist, 
dass mindestens die in Abschnitt 3.4.1 vorgegebenen 
Anforderungen eingehalten werden können; andern-
falls sind zusätzlich Leckageerkennungssysteme in 
Anlagennähe zu installieren. 

(2) Bild 3 zeigt eine selbstständig wirksame Auffang-
vorrichtung für Anlagen/Anlagenteile, bei denen 
das Prozessabwasser über eine gesonderte Leitung 
abgeleitet wird. Falls eine Leckage auftritt, wird 
diese immer in die Auffangvorrichtung geleitet. Die 
Auffangvorrichtung muss das Volumen aller mögli-
chen anfallenden Wässer mit Ausnahme von Pro-
zessabwasser für den Zeitraum, der für die Analyse 
und Entsorgung benötigt wird, aufnehmen können. 
Maßnahmen zur Leckageerkennung in den ange-
schlossenen Anlagen sind nicht erforderlich, wenn 
durch die analytische Kontrolle des Inhalts der Auf-
fangvorrichtung sichergestellt ist, dass die in  
Abschnitt 3.4.1 vorgegebenen Anforderungen ein-
gehalten werden können; andernfalls sind zusätz-
lich Leckageerkennungssysteme in Anlagennähe zu 
installieren. 

(3)  Bild 4 zeigt einen Großabscheider mit Abscheide- und 
Rückhaltefunktion. Voraussetzung für die Anwen-
dung der dargestellten Ausführungsmöglichkeit ist, 
dass die wassergefährdenden Stoffe abscheidbar  
gemäß DIN EN 858 sind. Eine Erkennung ist in die-
sem Fall erforderlich, um anzuzeigen, wann eine Ent-
sorgung erforderlich ist. Bei einem Schadensfall muss 
die gesamte Auffangvorrichtung entleert werden. 

 

Leckage 

Leckage 
Prozessabwasser 

Betriebliche Kanalisation 

Befüllung im 
Wechsel 

Entsorgungspfad 

Ableitung nach Prüfung 

Abwasserpfad

 

Bild 2:  Selbstständig wirksame Auffangvorrichtung mit Prozessabwasser 
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Leckage 

 Abwasser 

Betriebliche Kanalisation (hier nur Prozessabwasser) 

Entsorgungspfad 

Ableitung nach 
Prüfung 

Abwasserpfad 

Leckage

Abwasser 

Betriebliche Kanalisation  
(hier: Abwasser z. B. 
Reinigungswasser und  
ggf. Leckagen) 

HBV L 

 

Bild 3:  Selbstständig wirksame Auffangvorrichtung ohne Prozessabwasser 

 

 

 
 
 

Ableitfläche Ableitfläche Ableitfläche 

Entsorgungspfad

Abwasserpfad 

Entwässerung über Groß-
abscheider mit ständiger 
Auffangvorrichtung 

LE LE LE

 

Bild 4:  Selbstständig wirksame Auffangvorrichtung am Beispiel der Aufstellung von Transformatoren 
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6.3 Nutzung von zuschaltbaren  
Auffangvorrichtungen in der  
betrieblichen Kanalisation  

(1) In Bild 5 ist eine zuschaltbare Auffangvorrichtung 
dargestellt. Durch die Leckageerkennungssysteme 
muss sichergestellt sein, dass die Auffangvorrich-
tung im Schadensfall so schnell zugeschaltet wird, 
dass die Anforderungen in Abschnitt 3.4.1 ein-
gehalten werden. 

(2) In Bild 6 ist eine zuschaltbare Auffangvorrichtung 
dargestellt, die ständig durchströmt wird. Durch 
die Leckageerkennungssysteme muss sichergestellt 
sein, dass die Absperreinrichtung den Ablauf der 
Auffangvorrichtung im Schadensfall so schnell ab-
sperrt, dass die Anforderungen in Abschnitt 3.4.1 
eingehalten werden. Die Auffangvorrichtung muss 
das Volumen der Leckage und aller möglichen  
anfallenden Wässer für den Zeitraum aufnehmen 
können, solange das Abwasser noch durch Leckage 
kontaminiert ist. 

Lagern Abfüllen Umschlagen

Leckage

AbleitflächeAbleitfläche Ableitfläche 

Leckage Leckage 

Betriebliche Kanalisation 

Aktivierung der Auffangvorrichtung  
bei Leckagemeldung 

Entsorgungspfad 

Ableitung nach 
Prüfung 

Abwasserpfad 

LE LE LE

 

Bild 5:  Zuschaltbare Auffangvorrichtung am Beispiel einer LAU-Anlage, trocken im Nebenschluss 
 

 

 

Leckage 

Prozessabwasser

Entsorgungspfad

Abwasserpfad

Betriebliche Kanalisation  

LeckageLeckage 

Leckage 

Aktivierung der Auffang-
vorrichtung bei Leckagemeldung 

z. B. Ausgleichsbehälter

HBV HBV 

LE LE

 

Bild 6:  Zuschaltbare Auffangvorrichtung, ständig durchströmt 
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Ableitfläche 

Entsorgungspfad

Aktivierung der 
Auffangvorrichtung 

AbwasserpfadAuffangvorrichtung 

z. B. Schieber 

z. B. Abscheider nach DIN EN 858 mit 
Rückstau in Auffangvorrichtung 

LE

 

Bild 7:  Zuschaltbare Auffangvorrichtung am Beispiel eines Abscheiders mit selbsttätig wirkendem Abschluss 

 
(3) In Bild 7 wird die Auffangvorrichtung zugeschaltet, 

wobei sich die Erkennung und die Schließung in 
einer Einheit befinden (hier: Abscheideranlage 
nach DIN EN 858; Voraussetzung für die Anwen-
dung dieser Möglichkeit ist, dass die Stoffe  
abscheidbar sind). Der Abscheider selbst hält geringe 
Mengen der Leckage zurück. Die Auffangvorrichtung 
wird zugeschaltet, wenn die Kapazitätsgrenze des 
Abscheiders erreicht ist. Der Abscheider stellt ein 
Beispiel für diese Funktionsweise dar, für andere 
Systeme ist die Wirksamkeit nachzuweisen. 

7 Betriebliche Regelungen 
und Dokumentation 

(1) Bei der Nutzung von Abwasseranlagen als Auffang-
vorrichtungen sind zu den in Abschnitt 3, 4 und 5 
beschriebenen Pflichten zur Regelung und Doku-
mentation insbesondere folgende Punkte zusätzlich 
zu regeln und zu dokumentieren: 

• personelle und technische Vorkehrungen zum 
bestmöglichen schnellen und zuverlässigen Er-
kennen des Austritts wassergefährdender Stoffe, 
z. B. Kontrollgänge, Leckagesonden, 

• personelle und technische Voraussetzungen zur 
Rückhaltung ausgetretener wassergefährdender 
Stoffe, 

• Vorgaben zur Verwertung und Entsorgung,  

• gegebenenfalls Sicherung von Abläufen, z. B. Ab-
deckeinrichtungen, Schnellschlusseinrichtungen, 

• Anforderungen an den Betrieb der Abwasseran-
lagen, Dichtheitskontrollen, Kontrolle der Zu- 
und Ablaufbelastung des Abwassers, 

• Funktionsprüfungen der Auffangvorrichtungen, 
Sicherheitseinrichtungen und anlagenspezifi-
schen Ausrüstungsteile, 

• Meldewege, Anzeigepflichten, Alarmübungen. 

(2) Die Dokumentation kann Bestandteil der Betriebs-
anweisung nach § 3 Muster-VAwS sein. 

8 Information und Schulung 
des Betriebspersonals  

(1) Das Betriebspersonal ist über Art, Menge und Ge-
fährlichkeit der gehandhabten wassergefährdenden 
Stoffe, das Gefährdungspotenzial der Anlagen, die 
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, das Verhal-
ten im Störungs-, Brand- und sonstigen Gefahren-
fall sowie über die vorhandenen Einrichtungen der 
Grundstücksentwässerung, insbesondere der Kanal-
systeme, zu unterrichten.  

(2) Die Unterweisung ist wenigstens jährlich zu wieder-
holen und im Betriebstagebuch oder einer anderen 
geeigneten betrieblichen Unterlage zu vermerken. 
Nach Umbauten oder betrieblichen Änderungen sind 
gesonderte Unterweisungen des Betriebspersonals 
vorzunehmen. 

 

N
u
r zu

m
 in

te
rn

e
n
 G

e
b
ra

u
c
h



 DWA-A 787 

DWA-Regelwerk Juli  2009 19 

Anhang A  Auszüge aus anderen TRwS 

 

A.1 TRwS 786 „Ausführung von Dicht-
flächen, Abschnitt 8: Leitungen“ 

Die hier betrachteten Leitungen einschließlich ihrer 
Anbindung an andere Teile der Dichtflächen müssen auf 
Dichtheit prüfbar sein. 

Die Leitungen sowie die Dichtelemente müssen die 
Dichtheits- und Beständigkeitsanforderungen unter 
Berücksichtigung der maximal möglichen Beanspru-
chung erfüllen. 

Einwandige unterirdische Leitungen müssen mittels 
Schweiß-, Klebe- oder Flanschverbindungen, die gemäß 
ATV-DVWK-A 780, TRwS „Oberirdische Rohrleitungen“ 
Teil 1 oder Teil 2 hergestellt und ausgeführt sind, mit-
einander und mit anderen Teilen der Dichtfläche ver-
bunden sein, es sei denn, sie befinden sich in überwach-
ten dichten Kontrollschächten. 

Andere Verbindungen, z. B. Steck-, Flansch-, Muffen- 
oder Schraubverbindungen sind nur zulässig, wenn die 
Leitungen den Beanspruchungsstufen gering oder mittel 
genügen und sie mit einem Gefälle, das sicherstellt, dass 
die Leitung während der gesamten Nutzungsdauer voll-
ständig leerläuft (dies ist bei 2 % Gefälle gewährleistet) 
verlegt sind, und kein Rückstau möglich ist. 

Ausführungsbeispiele sind der nachfolgenden Tabelle zu 
entnehmen. Andere Ausführungen bedürfen des Nach-
weises im Einzelfall. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 4:  Ausführungsbeispiele von Leitungen (aus DWA-A 786) 

Werkstoff Chemische Beständigkeit Prüfung Normen 

PVC-U DIN 8061, Beiblatt 1 
DIN 8061/ 
DIN EN 1401-1 

PE – HD Beiblatt zu DIN 8075 
DIN 8074/ 
DIN19537-2 

PP Beiblatt zu DIN 8078 
DIN 8077/ 
DIN EN 1451-1 

Stahl DIN 6601 DIN EN 1123 

Edelstahl DIN 6601 DIN 1124-1 

UP-GF AGI S 10, Teil 2, Tab. 4 
DIN 16869/ 
DIN 19565-11) 

Steinzeug DIN EN 295 

Dichtheitsprüfung nach  
DIN EN 1610 

DIN EN 295 

                                                 

1) DIN 19565-1 wurde zwischenzeitlich zurückgezogen und durch die DIN EN 14364 und DIN CEN/TS 14578 (Vornorm) ersetzt. 
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A.2 TRwS 779 „Allgemeine Technische 
Regelungen, Abschnitt 7: Prüfun-
gen durch den Sachverständigen" 

7.1 Allgemeines 

(1) Der Sachverständige prüft neben den Anlagenteilen 
auch deren Zusammenwirken zu einer Anlage. Im 
Prüfbericht sind alle ggf. vorliegenden Teilprüfun-
gen, z. B. von Anlagenteilen oder anderen Sachver-
ständigen, zusammenzufassen. 

(2) Bei der Prüfung kann nur geprüft werden, was auf 
Grund der Anlage, deren messtechnischer Ausstat-
tung und Zugänglichkeit tatsächlich möglich ist. In 
den Fällen, in denen die Prüfung nicht vollständig 
durchgeführt werden konnte, ist der zuständigen 
Behörde ebenfalls ein Prüfbericht zuzusenden. Da-
bei sind im Einzelnen der Sachverhalt zu schildern 
und erforderliche Maßnahmen vorzuschlagen. 

(3) Auflagen aus behördlichen Anordnungen (z. B. 
Eignungsfeststellung, Bauartzulassung) sowie An-
forderungen aus einschlägigen technischen Regeln 
sind zu beachten. 

(4) Falls eine Prüfung Hinweise auf Mängel ergibt, sind 
ggf. zusätzliche Prüfungen erforderlich. 

(5)  Eine Demontage von Anlagenteilen ist in der Regel 
nur dann notwendig, wenn der Sachverständige  
ihre ordnungsgemäße Funktion oder Beschaffen-
heit nicht auf andere Weise überprüfen kann. Wenn  
Anlagenteile zur Prüfung fachbetriebspflichtiger 
Anlagen ausgebaut werden müssen, ist dafür ein 
Fachbetrieb vom Betreiber zu beauftragen. 

(6) Die Prüfung dient der Feststellung des ordnungs-
gemäßen Zustands bis zur nächsten Prüfung (Basis 
ist der Zustand der Anlage bei der Prüfung). 

(7) Bauausführungen oder einzelne Bestandteile mit 
bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweisen sind 
gemäß den dortigen Bestimmungen für die Prüfun-
gen durch Sachverständige zu prüfen. 

(8) Eine Übersicht über die erforderlichen Prüfungen 
nach § 19i Abs. 2 Satz 3 WHG ist Tabelle 3 zu ent-
nehmen.  

7.2 Prüfung vor Inbetriebnahme,  
Prüfung nach wesentlicher  
Änderung, vor Wiederinbetrieb-
nahme einer länger als ein Jahr 
stillgelegten Anlage  

7.2.1 Ordnungsprüfung 

Prüfung, ob alle erforderlichen Unterlagen und behörd-
lichen Genehmigungen etc. vollständig vorliegen, z. B.: 

• Genehmigung, Anzeige nach BImSchG, 

• Anzeige nach Landeswasserrecht, 

• Baugenehmigung, 

• Eignungsfeststellung der Anlage, 

• wasserrechtliche Bauartzulassungen von Anlagenteilen, 

• bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise von 
Anlagenteilen, 

• Bescheinigungen von Fachbetrieben nach § 19l WHG 
über z. B. korrekten Einbau von Anlagenteilen, 
Dichtheit unterirdischer Rohrleitungen, 

• Werkstoffnachweise, Protokolle zerstörungsfreier 
Prüfungen, Schweißer- und Verfahrensprüfungen 
gemäß angewendeter Regel der Technik, 

• Anlagenbeschreibung, 

• Betriebsanweisung, 

• zusätzliche Unterlagen wegen besonderer Standortei-
genschaften (z. B. Wasserschutz- oder Überschwem-
mungsgebiet). 

7.2.2 Technische Prüfung 

Äußere Prüfung: 

• Vergleich der ausgeführten Anlage mit den Vorgaben 
aus den der Ordnungsprüfung zugrunde gelegten Un-
terlagen und den Schutzbestimmungen des Wasser-
rechts durch Inaugenscheinnahme.  

• Bewertung des allgemeinen äußeren Zustands. 

Funktionsprüfung: 

• Prüfung der Funktion von Sicherheitseinrichtungen 
und Schutzvorkehrungen durch den Sachverständi-
gen, z. B. von: 

– Leckagekontrolleinrichtungen, 

– Füllstandsanzeigern, 

–  Überfüllsicherungen. 
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• Prüfung der Rückhalteeinrichtungen sowie der zur 
Anlage zugehörenden Ausrüstungsteile (z. B. Dom-
schächte, sonstige Kontrollschächte) auf deren funk-
tionsgerechten Zustand durch Inaugenscheinnahme. 
Bei Zweifel an der Funktionstüchtigkeit ist ggf. eine 
Dichtheitsprüfung durch z. B. eine Wasserstandsfül-
lung vorzunehmen.  

• Prüfung der Einrichtungen zur Löschwasserrückhal-
tung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand analog 
Abschnitt 8.2. 

Dichtheitsprüfung: 

• Prüfung der Dichtheit von Anlagenteilen der primä-
ren Sicherheit. Sie wird bei neuen Komponenten, die 
im Regelfall noch nicht mit Betriebsmedium beauf-
schlagt sind, je nach Objekt durch entsprechende 
Prüfverfahren durchgeführt; z. B.: 

–  Wasserstandsfüllung mit Überdruck durch Über-
lagerung mit inerten Gasen und Abseifen der Ver-
bindungen, 

– Dichtheitsprüfungen mit Luft oder Stickstoff mit 
Abseifen der Verbindungen. 

Druckprüfungen mit Nachweis der Dichtheit ersetzen 
die Dichtheitsprüfung nach Abschnitt 7.2.2. 

• Die Höhe des Prüfdruckes muss mindestens dem 
zulässigen Betriebsdruck entsprechen.  

• Das jeweils auf das Anlagenteil anzuwendende Prüf-
verfahren richtet sich u. a. nach den maßgebenden 
Technischen Regeln. 

7.3 Wiederkehrende Prüfung 

7.3.1 Ordnungsprüfung 

Der Sachverständige nimmt Einsicht in den letzten Prüf-
bericht, und stellt fest ob dort Mängel enthalten sind. Bei 
wesentlichen Änderungen an der Anlage ist die Ord-
nungsprüfung analog Abschnitt 7.2.1 durchzuführen. 

7.3.2 Technische Prüfung 

Äußere Prüfung: 

• Vergleich der ausgeführten Anlage mit den Vorgaben 
aus der Ordnungsprüfung der erstmaligen Prüfung 
durch Inaugenscheinnahme.  

• Besichtigung auf den allgemeinen äußeren Zustand. 

• Visuelle Kontrolle auf Anhaltspunkte für eine Boden- 
oder Gewässerverunreinigung. 

Funktionsprüfung: 

• Funktionskontrolle von Sicherheitseinrichtungen und 
Schutzvorkehrungen. 

• Prüfung der Rückhalteeinrichtungen sowie der zur 
Anlage zugehörenden Ausrüstungsteile (z. B. Dom-
schächte, sonstige Kontrollschächte) auf deren funk-
tionsgerechten Zustand durch Inaugenscheinnahme. 
Bei Zweifel an der Funktionstüchtigkeit ist ggf. eine 
Dichtheitsprüfung durch z. B. eine Wasserstandsfül-
lung vorzunehmen. 

Dichtheitsprüfung: 

• Prüfung der Dichtheit von Anlagenteilen der primä-
ren Sicherheit. Sie wird bei dem zulässigen Betriebs-
druck durchgeführt. 

7.4 Prüfung bei Stilllegung 

7.4.1 Ordnungsprüfung 

Der Sachverständige nimmt Einsicht in die Stilllegungs-
unterlagen (z. B. Bescheinigungen von Fachbetrieben 
über die sachgerechte Restentleerung und Außerbe-
triebnahme). 

7.4.2 Technische Prüfung 

Äußere Prüfung: 

• Inaugenscheinnahme auf ordnungsgemäßen äußeren 
Zustand von Anlage und allen Anlagenteilen, z. B. 
Anlage entleert, gereinigt, gegen irrtümliche Benut-
zung gesichert, Anhaltspunkte für Boden- oder Ge-
wässerverunreinigung. 

7.5 Inhalt der Prüfberichte 

Die Mindestanforderungen an die Inhalte eines Prüfbe-
richtes sind den Grundsätzen für die Anerkennung von 
Sachverständigenorganisationen zu entnehmen,  
z. B. <www.lua.nrw.de>. 
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Tabelle 3:  Übersicht über die erforderlichen Prüfungen nach § 19i Abs. 2 Satz 3 WHG (aus DWA-A 779) 

 
Prüfanlass 

 

Art der  

Prüfung 

Prüfung vor  
Inbetriebnahme, 

Prüfung nach 
wesentlicher 

Änderung 

wiederkehrende Prüfung 
Prüfung auf 
Anordnung, 
Nachprüfung 

Prüfung bei 
Stilllegung 

Ordnungs- 
prüfung 

X 
Einsicht in letzten Prüfbericht; 
bei Änderungen der Anlage  
vollständige Ordnungsprüfung 

nach Bedarf 
Bescheinigungen 
Fachbetrieb 

Technische  
Prüfung 

 
speziell: Beseitigung im letzten 
Prüfbericht vermerkter Mängel 

  

Äußere Prüfung X X nach Bedarf X 

Funktionsprüfung X X nach Bedarf – 

Dichtheitsprüfung  
mit zulässigem  
Betriebsdruck 

X X nach Bedarf – 

Sonstige  
Prüfung, z. B.  

- Druckprüfung 

- innere Prüfung 

nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf 

X  Prüfung erforderlich 

– Prüfung nicht erforderlich 
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serhaushalts in der Neufassung vom 19. August 2002, BGBl. I 
S. 3245. Stand: zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2008, BGBl. I S. 2986  
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Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen müssen für den Schadensfall Rückhalteeinrichtungen

bereithalten. Neben einer direkten räumlichen Zuordnung der Rückhalteeinrichtungen zu den jeweiligen

Anlagen kann unter bestimmten Voraussetzungen die Rückhaltung auch in der betrieblichen Kanalisation

vorgenommen werden. In der TRwS 787 „Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen“ werden die Anforderun-

gen an Abwasseranlagen konkretisiert, die zur Rückhaltung von austretenden wassergefährdenden Stoffen

genutzt werden sollen.

Es sind Anforderungen an die technische Ausführung der betrieblichen Kanalisation und der Auffangvorrich-

tung sowie Maßnahmen zur Leckageerkennung und Anforderungen an die Fremd- und Eigenüberwachung

beschrieben. Diese sind einzuhalten, wenn die betriebliche Abwasseranlage zur Rückhaltung von Leckagen

aus LAU- und HBV-Anlagen unter Berücksichtigung des § 21 (1) Nr. 1 Muster-VAwS genutzt werden soll.

Die TRwS 787 „Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen“ richtet sich insbesondere an die Wasserbehör-

den, Staatlichen Umwelt- oder Wasserwirtschaftsämter, Gewerbeaufsichtsämter, Anlagenbetreiber, Fach-

betriebe, Ingenieurbüros und Sachverständigenorganisationen, die im Bereich des Gewässerschutzes

nach § 19g WHG tätig sind.


